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tikwissenschaft aus, sondern beein-
fl ussten mit ihren Lehren von einer 
freiheitlichen, demokratischen und plu-
ralistischen Verfassungsordnung auch 
die reformgesinnte Generation bundes-
deutscher Staatsrechtslehrer, zu der Mi-
chael Stolleis zu zählen ist. So berei-
chert dieses Werk eines großen Rechts- 
und Wissenschaftshistorikers  auch den 
Bildungsfundus unseres Faches. 
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Bern [u.a.]. Peter Lang Verlag 2011. 
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Die politikwissenschaftliche Erfor-
schung von Verfassungsgerichten hat 
seit einigen Jahren Konjunktur. Dabei 
wurden bisher jedoch gliedstaatliche 
Verfassungsgerichte in föderalen Re-
gierungssystemen fast überhaupt nicht 
untersucht. Dies gilt auch für die Ver-
fassungsgerichte der deutschen Bun-
desländer, die im Übrigen auch seitens 
der Rechtswissenschaft vergleichsweise 
stiefmütterlich behandelt werden. Es 
ist Martina Flicks Verdienst, dieses 
Forschungsdesiderat zu identifi zieren 
und mit einer komparativen politologi-
schen Analyse der zwischen Regierung 
und Opposition vor diesen Gerichten 
ausgetragenen Organstreitigkeiten ei-
nen ersten Beitrag zur Schließung die-
ser Lücke zu leisten. Leider vermag 
dieser Beitrag nur in Teilen zu überzeu-
gen. 
Die an der Universität Konstanz ent-
standene Dissertation ist in neun Kapi-
tel gegliedert. Nach der Einleitung wer-
den zunächst die 16 Landesverfas-
sungsgerichte und die Ausgestaltungen 
der Verfahrensart des Organstreits aus-

führlich vorgestellt. Im vierten und 
fünften Kapitel gibt Flick einen Über-
blick über einige gängige Theorieansät-
ze der Verfassungsgerichtsforschung 
und entwickelt ihr eigenes Analysekon-
zept in der Perspektive des akteurzent-
rierten Institutionalismus. Die anschlie-
ßenden drei Kapitel sind der empiri-
schen Studie gewidmet. Sie folgen der 
übergeordneten Fragestellung: „Wie 
gestaltet sich die Interaktion zwischen 
Regierung, Opposition und Verfas-
sungsgerichtsbarkeit auf Bundesländer-
ebene?“ (5). Konkret versucht die Au-
torin erstens herauszufi nden, welche 
Faktoren die Häufi gkeit oppositionel-
ler Organklagen beeinfl ussen, zweitens, 
was die Erfolgschancen solcher Klagen 
bestimmt, und drittens, ob die Gerichte 
das Parlamentsrecht der Bundesländer 
maßgeblich beeinfl usst haben. Die drit-
te Unterfrage leitet sich dabei aus der 
Beobachtung her, dass sich Organstrei-
tigkeiten sehr häufi g mit diesem 
Rechtsgebiet befassen. Im Schlusskapi-
tel werden die Ergebnisse der Arbeit 
zusammenfassend diskutiert.
Zur Beantwortung der ersten beiden 
Forschungsfragen wählt Flick den Weg 
einer statistischen Analyse. Diese Ent-
scheidung erscheint aufgrund der rela-
tiv geringen Fallzahlen (16 Gerichte 
bzw. 124 Urteile) problematisch. Inso-
fern verwundert es auch nicht, dass sie-
ben der insgesamt neun gestesteten 
Hypothesen nicht bestätigt werden 
können, darunter alle Annahmen zur 
Frage nach den Einfl ussfaktoren auf 
die Erfolgschancen oppositioneller Or-
ganklagen. Hinsichtlich der Klagehäu-
fi gkeit wird dagegen zweierlei belegt: 
zum einen, dass „ausgeprägte parla-
mentarische Minderheitenrechte offen-
bar dazu beitragen, dass weniger 
Organstreitverfahren durch die Oppo-
sition initiiert werden“ (211); zum an-
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deren, dass strukturelle, das heißt auf 
eine grundlegende Umgestaltung der 
politischen bzw. sozioökonomischen 
Grundlagen der Gesellschaft ausgerich-
tete Oppositionsfraktionen besonders 
häufi g Organklagen anstrengen. Wäh-
rend das erste Ergebnis schlüssig mit 
der höheren Erwartungssicherheit ko-
difi zierter Rechte begründet wird, wird 
die zweite Erkenntnis ohne weitere Un-
tersuchung ausschließlich auf öffentli-
che Aufmerksamkeit erregende Strate-
gien der betroffenen Parteien (PDS/Die 
Linke, NPD und DVU) zurückgeführt 
(214f.). Das naheliegende Argument, 
dass die häufi ge Anrufung des Verfas-
sungsgerichts auch eine Reaktion auf 
Exklusionsstrategien der jeweiligen Re-
gierungen sein könnte, taucht hingegen 
nicht auf.
Aufgrund der Beschränkung auf eine 
quantitative Analyse ist es der Autorin 
leider auch nicht möglich, zu klären, 
ob die Nichtbestätigung von sieben der 
neun Hypothesen auf methodischen 
Problemen beruht oder diese für Lan-
desverfassungsgerichte tatsächlich kei-
ne Gültigkeit beanspruchen können. 
Einige Hypothesen erfassen den zu 
prüfenden Sachverhalt aber so unge-
nau, dass ihre Prüfung schlechterdings 
keine brauchbaren Ergebnisse zeitigen 
kann. Das betrifft insbesondere die An-
nahmen, dass Verfassungsgerichte 
„eher zugunsten der Regierungsseite 
[entscheiden], wenn die Möglichkeit 
der Wiederwahl der Verfassungsrichter 
vorgesehen ist“ und „wenn für die 
Wahl der Verfassungsrichter eine einfa-
che Mehrheit im Parlament ausreicht“ 
(221f.). Da hier die Zeitdimension aus-
geblendet wird, mithin Regierungs-
wechsel und die Inkongruenz von par-
lamentarischen Legislatur- und richter-
lichen Amtsperioden, kann ein even-

tuelles Offi ce-Seeking-Verhalten der 
Richter gar nicht beobachtet werden.
Die dritte Forschungsfrage nach dem 
Einfl uss der Gerichte auf Reformen des 
Parlamentsrechts der Bundesländer be-
antwortet Flick mittels einer qualitati-
ven Analyse der einschlägigen Urteile 
und Verfassungs- bzw. Gesetzesände-
rungen. Hier vermag die Autorin über-
zeugend das Fehlen eines entsprechen-
den Einfl usses nachzuweisen. Dies ist 
umso interessanter, als viele Urteile in 
Organstreitigkeiten das Parlamentsrecht 
betreffen und etwa hinsichtlich der Un-
tersuchungsausschüsse sogar umfang- 
und einfl ussreicher sind als die Judika-
tur des Bundesverfassungsgerichts. Ge-
rade dieser Teil der Arbeit zeigt, dass es 
aufgrund des explorativen Charakters 
der Studie insgesamt produktiver gewe-
sen wäre, statt einer fast ausschließlich 
Hypothesen testenden eine deutlich 
stärker Hypothesen generierende For-
schungsstrategie zu wählen. In diese 
Richtung fi nden sich zumeist leider nur 
Andeutungen, etwa dahingehend, dass 
die überwiegende Nebenamtlichkeit der 
Landsverfassungsgerichte möglicher-
weise dazu führt, dass trotz möglicher 
Wiederwahl von Richtern kein mehr-
heitsfreundliches Verhalten zu beobach-
ten ist (240f.).
Vor diesem Hintergrund fällt auch die 
übermäßige Länge der Arbeit negativ 
ins Gewicht. Die eigentliche empirische 
Studie nimmt nur etwa ein Drittel des 
gesamten Buches ein. Demgegenüber 
hätten die beiden umfangreichen Theo-
riekapitel wesentlich knapper ausfallen 
können, da ein Großteil der dort wie-
dergegebenen Argumente zu der an-
schließenden Untersuchung nur wenig 
beiträgt. Vor allem aber ziehen sich 
durch die gesamte Arbeit zahlreiche, 
sich zum Teil wortgleich wiederholen-
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de Abschnitte. Dem Text hätte mithin 
eine deutliche Straffung gut getan.
Gleichwohl bietet Martina Flicks Studie 
einen gut lesbaren Einstieg in das For-
schungsfeld „Landesverfassungsgerich-
te“. Zudem liefert sie einige interessan-
te Erkenntnisse hinsichtlich der Häufi g-
keit oppositioneller Organklagen und 
des Einfl usses der Gerichte auf das Par-
lamentsrecht der Bundesländer. Mit ei-
ner überzeugenderen Forschungsstrate-
gie hätte der Erkenntnisgewinn der Ar-
beit jedoch deutlich größer ausfallen 
können.

Michael Hein
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Wissenschaftsdynamik schafft einen 
Bedarf an Referenzautoren. Wenn es 
Parteiensoziologie gibt, muss es auch 
„Klassiker“ der Parteiensoziologie ge-
ben. Die entwickelte Forschung kreiert 
sich deshalb ihre Traditionen. Sind die 
Pioniere und Vorgänger aber noch 
„aktuell“? In den letzten Jahren zeich-
net sich eine kleine Robert Michels-
Renaissance an. Einige Schriften wur-
den wieder veröffentlicht, und Timm 
Genett legte eine große intellektuelle 
Biographie vor. Der 100. Geburtstag 
der „Soziologie des Parteiwesens“ bot 
nun den Anlass für eine Tagung in Hal-
le, diesen „Klassiker“ der Parteienfor-
schung zu historisieren und zu aktuali-
sieren. Bisher gab es überraschender-
weise noch überhaupt keine genaue 
und nüchterne Prüfung dieses oft 
 erwähnten und seltener gelesenen 
„Klassikers“. Die Herausgeber Bluhm/

Krause notieren eingangs eine doppelte 
Verkürzung der Michels-Rezeption: 
auf das parteiensoziologische Haupt-
werk und dessen formelhafte „Kern-
aussage“ vom „ehernen Gesetz der 
Oligarchie“ (9). Meist ist nur dieses 
Stichwort präsent; darüber hinaus 
weiß man noch, dass Michels irgend-
wie vom Sozialismus zum italienischen 
Faschismus konvertierte. Das gab den 
Anlass und Grund genug für eine poly-
perspektivische Probe auf die Irrita-
tions- und Anregungskraft des Werkes.
S. Weichlein eröffnet den Band mit der 
interessanten Frage nach dem implizi-
ten Demokratieverständnis dieser Par-
teiensoziologie; er stellt Michels in den 
Revisionismusstreit und führt den 
Bruch mit der SPD auf divergierende 
„Temporalstrukturen“ der Politikbe-
griffe zurück. Während Michels die in-
nerparteiliche Herrschaft „präsentis-
tisch“ ablehnte, akzeptierte die SPD sie 
progressistisch für eine Übergangszeit. 
Michels hinkte dem sozialdemokrati-
schen Reformismus und Revisionismus 
in seinem Demokratieverständnis ei-
gentlich hinterher. Damit ist die Span-
nung von Herrschaftssoziologie und 
Demokratiebegriff gestellt. S. Krause 
erörtert sie historisierend anhand der 
damaligen Generalstreikdebatten im 
Verhältnis zum Syndikalismus. Michels 
suchte hier eine vermittelnde Position. 
Dabei schaute er schon früh verglei-
chend nach Italien (F. Trocini). 
Der historischen Kontextualisierung 
folgen nähere Analysen des Haupt-
werks. T. Genett liest es als „Desillusi-
onierungsprogramm zur Stärkung der 
Demokratie“ (82), F. Tuccari macht 
auf die komplexe Werkgeschichte und 
Textstufen aufmerksam und J. Hacke 
betrachtet Michels’ späteren „Philofa-
schismus“ als einen irrationalistischen 
„Verrat“ an den eigenen Einsichten. Es 
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